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Seit der Gründung der Vereinten Nationen ist das Gewaltverbot

wohl noch nie derart oft und von so vielen verschiedenen Seiten in

Frage gestellt worden wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Gleichzei-

tig erscheint eine Reform der Vereinten Nationen unaufschiebbar.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, hat ver-

sucht, auf diese Herausforderungen eine Antwort zu geben. Die dies-

bezüglich vor kurzem vorgelegten Vorschläge scheinen aber für eine

wirksame Auseinandersetzung mit diesen Problemstellungen unge-

eignet zu sein.

Am 2. Dezember 2004 legte die von UN-Generalsekretär Kofi Annan
eingesetzte sogenannte Hochrangige Gruppe für Bedrohungen, Her-
ausforderungen und Wandel einen umfangreichen Bericht mit insge-
samt 101 Reformempfehlungen vor1.
Ein wichtiger Teil der Reformvorschläge bezieht sich auf das System
der kollektiven Sicherheit und in diesem Zusammenhang auch auf
das Recht auf Selbstverteidigung gemäß Art. 51 der Charta der Ver-
einten Nationen. Auf das Recht auf Selbstverteidigung wurde sich in
den letzten Jahren häufig mißbräuchlich berufen – eine Klärung des
Anwendungsbereichs dieser Regelung scheint daher dringend ange-
zeigt. Es war zu erwarten, daß die Expertenkommission diese Rege-
lung einschränkend interpretieren würde, und zwar in der Form, daß
damit einem Mißbrauch wirksam vorgebeugt werden kann.
Es wird zu prüfen sein, inwieweit das Ergebnis diesem Ansinnen ge-
recht wird. Zudem ist zu berücksichtigen, daß die Einschränkung des
Rechts auf individuelle Selbstverteidigung, so wie sie von der Char-
ta vorgezeichnet war, eng verbunden war mit dem Vorhaben, ein ef-
fizientes System der kollektiven Sicherheit zu schaffen. Um die in die-
sem Bericht vorgezeichneten Rolle der Selbstverteidigung insgesamt
würdigen zu können, müssen daher auch die Reformvorschläge zur
Neugestaltung des Systems der kollektiven Sicherheit einbezogen
werden.
Es sei darauf hingewiesen, daß auf den Expertenbericht schon kurze
Zeit später ein weiterer Bericht gefolgt ist, nämlich die Vorschläge
des UN-Generalsekretärs vom 21. März 2005 mit dem Titel ›In grö-
ßerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und Men-
schenrechten für alle‹2. Dieser Bericht baut auf den Vorschlägen der
Kommission sowie auf den Bericht des Millenniums-Projekts auf,
mit welchem das Ziel verfolgt wurde, einen Aktionsplan zur Errei-
chung der Millenniums-Entwicklungsziele bis zum Jahr 2015 auszu-
arbeiten. Daneben hat Kofi Annan in seinem Bericht durchaus auch
eigene Akzente gesetzt – allerdings nicht im Bereich des Gewaltver-
bots und der Reform des Sicherheitsrats3, weshalb den nachfolgen-
den Ausführungen der Expertenbericht zugrunde gelegt wird.

Gewaltverbot und Selbstverteidigung

Vorbemerkungen

Zweifelsohne stellt das Gewaltverbot – eingeschränkt allein durch
kollektive Maßnahmen nach Kapitel VII der UN-Charta und durch
das Recht auf Selbstverteidigung – eine, wenn nicht die zentrale Säu-
le des gesamten durch die Vereinten Nationen kodifizierten Völker-
rechts dar. Das grundsätzliche Verbot der Gewaltanwendung in den
internationalen Beziehungen stellt sicherlich einen enormen zivilisa-
torischen Fortschritt dar, und das UN-System hat allein durch seine
Existenz nachweislich weitreichende friedensschaffende und frie-
denserhaltende Wirkungen gezeitigt. Häufig wird dieser Beitrag aber

übersehen und statt dessen auf die Unzulänglichkeiten dieses Systems
verwiesen. Zu Recht machen die Autoren dieses Berichts darauf auf-
merksam, daß die Vereinten Nationen nie als utopisches Projekt ge-
dacht waren4. 
Daraus muß unter anderem als Schluß folgen, daß Unzulänglichkei-
ten in diesem System nicht als Rechtfertigung herangezogen werden
dürfen, diese Ordnung insgesamt in Frage zu stellen und nach Alter-
nativen zu suchen, sondern es muß geprüft werden, in welcher Form
die offensichtlich bestehenden Defizite behoben werden können.

Recht auf Selbstverteidigung

Laut Art. 51 UN-Charta beeinträchtigt keine Bestimmung dieser Sat-
zung das Naturrecht individueller oder kollektiver Selbstverteidigung,
wenn ein Angriff mit Waffengewalt gegen ein Mitglied der Verein-
ten Nationen erfolgt, bis der Sicherheitsrat die zur Aufrechterhaltung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen
Maßnahmen ergriffen hat.
Es handelt sich hierbei um eine eng auszulegende Ausnahme vom
Gewaltverbot. Sie steht nur provisorisch, nur temporär zu und soll
den zeitlichen Verzögerungen Rechnung tragen, mit welchen der Si-
cherheitsrat häufig aktiviert werden kann und zu einer Entscheidung
gelangt. Mitgliedstaaten und Sicherheitsrat stehen also bei der Wah-
rung der internationalen Sicherheit nicht gleichberechtigt nebeneinan-
der, es liegt keine konkurrierende Handlungsbefugnis vor, sondern
dem zuletzt genannten Organ kommt eindeutig der Vorrang zu.
Nun wurde in der Vergangenheit tatsächlich oft versucht, das Gewalt-
verbot zu relativieren, gerade über eine Herabsenkung der Bedingun-
gen für seine Anwendung. So wurde die Auffassung vertreten, der Ver-
weis auf das Naturrecht beinhalte eine Bestätigung eines völkerge-
wohnheitsrechtlichen Anspruchs auf Selbstverteidigung neben dem
durch Art. 51 selbst gewährten Recht. Überwiegend wird aber die Auf-
fassung vertreten, das Recht auf Selbstverteidigung laut UN-Charta
und gemäß Völkergewohnheitsrecht sei grundsätzlich deckungsgleich5.
Das Inkrafttreten der UN-Charta hat auch zu einer Zäsur in der völ-
kergewohnheitsrechtlichen Entwicklung des Gewaltverbots geführt.
Die Autorität, die diesem Dokument zukommt, hat die Rechtsüber-
zeugung entscheidend geprägt: Weder war eine Fortführung einer
völkergewohnheitsrechtlichen Entwicklung, wie sie bis 1945 stattge-
funden hatte, vorstellbar noch war die Herausbildung eines dem Wort-
laut der Satzung widersprechenden Völkergewohnheitsrechts denk-
bar. Da eine Rechtsüberzeugung fehlte, konnten auch wiederholte Ver-
stöße gegen das Gewaltverbot dieser Tatsache keinen Abbruch tun.

Die Vereinten Nationen und das Gewaltverbot
Die Reformvorschläge des High-level Panels sind wenig hilfreich PETER HILPOLD

Dr. Peter H i l p o l d ,
geb. 1965, ist Professor für Völker-
recht, Europarecht und Vergleichen-
des Öffentliches Recht an der Univer-
sität Innsbruck.



82 Vereinte Nationen 3/2005

Während dies zweifelsohne für den Kernbereich des Selbstverteidi-
gungsrechts gilt, war es schwieriger, dem Argument zu begegnen, wo-
nach in Ausnahmesituationen Völkergewohnheitsrecht eine der UN-
Charta widersprechende Vorgehensweise erlaube, etwa in Fällen ex-
tremer Bedrohung wie durch Atomwaffen oder zur Rettung von Staats-
angehörigen im Ausland. Überwiegend wurde aber einem unzurei-
chenden Schutz in diesem Bereich der Vorzug gegenüber der Schwä-
chung eines grundlegenden Prinzips der Nachkriegsordnung gegeben.
Zu elementar war dieses Prinzip für die Friedensordnung der Nach-
kriegszeit, zu deutlich sah man die Gefahr, daß eine Relativierung des
Gewaltsverbots seine Aufhebung bedeuten würde.
In zwei Urteilen hat der Internationale Gerichtshof (IGH) diese re-
striktive Interpretation des Rechts auf Selbstverteidigung bestätigt:
Zuerst 1986 im Nicaragua-Fall6 und zuletzt 2003 im Ölplattformen-
Fall (Iran gegen USA)7, wobei unmißverständlich festgehalten wur-
de, daß der Selbstverteidigungsfall einen bewaffneten Angriff vor-
aussetzt8. 
Während im Kernbereich also Einigkeit über die Substanz des Selbst-
verteidigungsrechts (und des Gewaltverbots) besteht, bleiben in Rand-
bereichen zahlreiche Fragen offen und verschiedene der darauf gege-
benen Antworten stellen in letzter Konsequenz den im Kernbereich
gefundenen Konsens wieder in Frage.
Nachfolgend sollen diese Sonderfälle eingehender untersucht werden.

Sonderfälle

Sonderfälle in der Diskussion zur Reichweite des Gewaltverbots im
allgemeinen und des Selbstverteidigungsdiskussion im besonderen
lassen sich in Hinblick auf die Schwere der Bedrohung, in bezug auf
die geschützten Rechtsgüter, die beteiligten Rechtssubjekte sowie
unter Bezugnahme auf die Unmittelbarkeit der Bedrohung unter-
scheiden.

1. Schwere der Bedrohung

Was die Schwere der Bedrohung anbelangt, so wird in der Literatur
nach einem Ausweg aus dem Dilemma gesucht, daß Art. 51 eine sehr
hohe Anwendungsschwelle setzt, in der Praxis aber auch andere, we-
niger schwerwiegende Formen der Gewaltanwendung festzustellen
sind, vor denen sich ein Staat ebenfalls konkret schützen muß. Sat-
zungsbezogen ergibt sich diese Regelungslücke aus dem Mißver-
hältnis zwischen Art. 2 Abs. 4 UN-Charta, der jede Form der Ge-
waltanwendung verbietet und Art. 51, der Selbstverteidigung eben
nur im Falle eines ›bewaffneten Angriffs‹ (armed attack) zuläßt. Im
Falle eines ordnungsgemäß funktionierenden Systems kollektiver Si-
cherheit könnte diese Lücke weitgehend durch den Sicherheitsrat aus-
gefüllt werden, der gemäß Art. 39 UN-Charta jeweils festzustellen
hat, daß »eine Bedrohung des Friedens, ein Friedensbruch oder eine
Angriffshandlung vorliegt.« Zwar könnte selbst ein wie ein Weltpo-
lizist fungierender Sicherheitsrat nicht jede Form zwischenstaatlicher
Gewaltanwendung ahnden, doch würde durch einen handlungsfähi-
geren Sicherheitsrat sicher die Hemmschwelle, gegen das Gewaltver-
bot zu verstoßen, erhöht. Angesichts der weitgehenden Lähmung des
Sicherheitsrats stellt sich aber die Frage, in welcher Form der ange-
griffene Staat reagieren kann.
Bruno Simma hat schon in seinem ›Universellen Völkerrecht‹9 die
Ansicht vertreten, daß militärische Abwehrmaßnahmen gegen die so-
genannte ›kleine Gewalt‹ (etwa Zwischenfälle an der Grenze, Abwehr-
maßnahmen gegen verbotene Einflüge fremder Flugzeuge) zulässig
seien. Im Nicaragua-Fall hat der IGH diesbezüglich zwar Stellung be-
zogen, dabei aber wesentliche Fragen offen gelassen: Gewaltanwen-
dung, die nicht das Ausmaß eines bewaffneten Angriffs annehme, er-
laube zwar Gegenmaßnahmen, aber keine, die Gewalthandlungen
einschließen.

Simma hat diese Ausführungen als Bestätigung seiner Position ge-
wertet, wonach im Falle von ›begrenzter Gewalt‹ ›begrenzte Vertei-
digungsmaßnahmen‹ (small-scale defence) als zulässig zu erachten
sind10.
Unmittelbar aus der Charta ergibt sich diese Schlußfolgerung aller-
dings nicht: Weder ist dafür eine explizite positivrechtliche Norm in
der Charta zu finden noch ergibt sich eine solche Konsequenz aus
einer systematischen Interpretation. Dem Gewaltverbot nach Art. 2
Abs. 4 wird umfassende Natur zugeschrieben, dem Recht auf Selbst-
verteidigung – wie bereits erwähnt – eingeschränkter Charakter. Al-
lenfalls könnte vom unbefriedigenden Funktionieren des Systems kol-
lektiver Sicherheit abgeleitet werden, daß die im Vertrauen auf ein
Wirksamwerden dieses Systems akzeptierte Souveränitätseinschrän-
kung wieder zurückgenommen werden darf, wodurch wiederum ein
umfassenderes Selbstverteidigungsrecht aufleben würde. Dem ist aber
entgegenzuhalten, daß das System der kollektiven Sicherheit nicht
für eine ideale, sondern für die reale Welt konzipiert worden ist und
somit ein Versagen dieses Systems – welchen Ausmaßes auch im-
mer – wohl von vornherein einzukalkulieren war. Dennoch wurde
keine Möglichkeit einer Gegengewalt auf eine beschränkte Gewalt-
anwendung vorgesehen, und dies gilt unabhängig von der Tatsache,
daß auch in diesem Fall unbedingt Verhältnismäßigkeit zu wahren
wäre. Gerade weil es sich um eine eingeschränkte Gewaltanwendung
handelt, müßten sich geeignete – gewaltlose – Repressalienformen
finden lassen. Zudem greift hier naturgemäß das breite völkerrecht-
liche Instrumentarium, das allein schon in der öffentlichen Diskussi-
on einer Völkerrechtsverletzung und der damit verbundenen Status-
minderung des Rechtsverletzers in der internationalen Gemeinschaft
häufig wirksam Abhilfe schaffen kann11. Zudem ist die Selbstvertei-
digung auf völkerrechtlicher Ebene von jener auf privater, individual-
rechtlicher Ebene zu unterscheiden. Diese bestimmt sich weiterhin
nach innerstaatlichen Maßstäben und kennt völlig andere Anwen-
dungsvoraussetzungen. Insgesamt kann festgehalten werden, daß bei
begrenzter Gewalt keine Möglichkeit besteht, um eine Eskalation
der Gewalt zu vermeiden, Gegenmaßnahmen gleicher Art und Inten-
sität zu ergreifen. Des weiteren wird die Einhaltung zentraler völker-
rechtlicher Regeln bekanntlich durch zahlreiche, zum Teil sehr sub-
tile Kontrollmechanismen (Retorsionen, internationale Ächtung des
Regelverletzers, Entzug von wirtschaftlichen Vorteilen usw.)12 hin-
reichend sichergestellt. Die verbleibenden Lücken müssen als Un-
zulänglichkeiten eines Friedenssicherungsinstrumentariums in einer
noch unvollständig entwickelten Völkerrechtsordnung akzeptiert
werden13.

2. Das geschützte Rechtsgut

Das Gewaltverbot schützt die Souveränität der Staaten. Mit der Ein-
räumung eines Rechts auf Selbstverteidigung, welchem aber nur Aus-
nahmecharakter zukommt, wird dasselbe Ziel verfolgt. In einer vor-
wiegend horizontal strukturierten Rechtsordnung besteht – in Erman-
gelung eines zentralen Exekutivorgans – eine große Neigung, auf Maß-
nahmen der Selbsthilfe zurückzugreifen.
Umgekehrt trägt eine weitgehende Einschränkung dieser Möglich-
keit dazu bei, den Bedarf an zentralen Institutionen der Friedenssi-
cherung deutlicher werden zu lassen und letztlich wohl auch die Her-
ausbildung solcher Einrichtungen zu fördern.
Zunehmend stärker wurden in den letzten Jahren aber auch inner-
staatliche Vorgänge – insbesondere schwere Menschenrechtsverlet-
zungen – nicht nur als völkerrechtsrelevant, sondern als ausreichen-
de Rechtfertigung für militärische Interventionen erachtet14. Soweit
diesen Maßnahmen ein Beschluß des Sicherheitsrats zugrunde lag,
dürften diese mit der Charta der Vereinten Nationen als vereinbar an-
zusehen sein, wenngleich die relevanten Resolutionen Zweifel offen
ließen, ob nicht doch die grenzüberschreitenden Auswirkungen der
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jeweiligen Auseinandersetzung entscheidend für die Intervention
waren15.
Weit problematischer waren dagegen jene Interventionen, die ohne
vorhergehenden Beschluß des Sicherheitsrats erfolgten. Es ist dies der
Fall der unilateralen humanitären Intervention, der rechtstechnisch
auch als kollektive Selbstverteidigung des Intervenienten zusammen
mit und zugunsten der bedrohten Bevölkerungsgruppe angesehen wer-
den kann16.
Der betreffenden Bevölkerungsgruppe wird damit Völkerrechtssub-
jektivität zuerkannt, zumindest in partieller Form. Ihr Ruf nach Hil-
fe ergeht auf völkerrechtlicher Ebene und vermag – nach dieser
Konstruktion – den Schutzmantel der Souveränität zu durchstoßen.
Es kann kein Zweifel bestehen, daß dieser Ansatz völkerrechtlich
nicht vertretbar ist, da weder eine positivrechtliche Norm noch eine
einschlägige völkergewohnheitsrechtliche Praxis nachweisbar ist,
die Bevölkerungsteilen eine Rechtssubjektivität zuerkennen würde,
welche in Konkurrenz zu jener von Staaten treten könnte. Zwar sind
Vorgänge dieser Art durchaus als souveränitätsbegründende Phä-
nomene in der Wirklichkeit feststellbar. Es handelt sich dabei aber
um Geschehnisse, die nur über die normative Kraft des Faktischen
rechtserheblich werden. Die Sezession ist ein reines Faktum und
führt nur im Falle ihres Erfolgs zu völkerrechtlich relevanten Kon-
sequenzen.
Selbst die in jüngerer Vergangenheit häufiger festzustellenden Ver-
letzungen des Gewaltverbots können kein neues Völkergewohnheits-
recht begründen, solange keine diesbezügliche Rechtsüberzeugung
hinzutritt. Entgegen anderslautenden Behauptungen hat auch die Ko-
sovo-Intervention der NATO-Mitgliedstaaten keine Grundlage für
neues Völkergewohnheitsrecht geschaffen17.
Im geltenden Völkerrecht ist also weder ein positivrechtliches Prin-
zip festzustellen, das eine unilaterale humanitäre Intervention zugun-
sten bedrohter Bevölkerungsgruppen rechtfertigen würde noch sind
irgendwelche Anzeichen für die Herausbildung eines solchen Prin-
zips feststellbar.
Verschiedentlich wird aber überhaupt auf den Versuch einer positiv-
rechtlichen Begründung für Maßnahmen humanitärer Intervention
verzichtet und statt dessen mit naturrechtlichen beziehungsweise po-
litikwissenschaftlichen Kategorien operiert. So wird von der Frage
der Legalität der Maßnahmen jene der Legitimität unterschieden18

und versucht, den Nachweis zu erbringen, daß Ausnahmesituationen
Antworten rechtfertigen, die nicht im geltenden Recht begründet sein
müssen. Dieser Ansatz stößt aber auf dieselben Schwierigkeiten, mit
welchen die naturrechtliche Position generell konfrontiert ist: Sie ist
nicht objektivierbar, sie bleibt eine Antwort auf ihre Letztbegründung
schuldig und sie eignet sich für die Untermauerung eines jeglichen nur
denkbaren Anspruchs, wodurch sie im Ergebnis wertlos beziehungs-
weise zu einem Instrument mißbräuchlicher Argumentation wird. Ge-
rade wegen dieser Gefahr des Mißbrauchs eines unilateralen Inter-
ventionsrechts – so wie sich in der Vergangenheit für jeden An-
griffskrieg eine Rechtfertigung fand – ist in der UN-Charta ein abso-
lutes Gewaltverbot verankert worden. Wie der Kosovo-Fall gezeigt
hat, schließt dies nicht aus, daß sich einzelne Staaten im Falle von hu-
manitären Katastrophen über dieses Gewaltverbot hinwegsetzen und
dieses Verhalten auch mit keinerlei Sanktionen belegt wird. Grund-
sätzlich am Gewaltverbot festzuhalten, wobei humanitäre Interven-
tionen sanktionslos bleiben können, wenn das System der kollekti-
ven Sicherheit nicht greift und sich die Staatengemeinschaft von der
Unvermeidlichkeit der Maßnahme überzeugen läßt, hat sich im Rah-
men der gegebenen Möglichkeiten als durchaus sinnvoller, wenngleich
nicht vollends zufriedenstellender Ansatz erwiesen. Maßnahmen zur
Selbstverteidigung, die den von der UN-Charta gesetzten Rahmen
überschreiten, sind auf jeden Fall nicht über die Bezugnahme auf über-
positive Rechtsnormen möglich und bleiben im geltenden Völkerrecht
illegal.

3. Selbstverteidigung gegenüber Handlungen Privater?

Das Gewaltverbot gilt in den zwischenstaatlichen Beziehungen; das
Selbstverteidigungsrecht als Ausnahmeregelung zu diesem Prinzip
muß sich grundsätzlich auf denselben Anwendungsbereich beziehen.
Während an diesem Prinzip in der Substanz festzuhalten ist, muß
gleichzeitig verhindert werden, daß sogenannte ›private Gewalt‹, al-
so jene Gewalt, deren Urheber keine Völkerrechtssubjekte sind, zu
einer vergleichbaren Friedensbedrohung führt.
Im Nicaragua-Fall hat sich der IGH auch mit dieser Frage beschäftigt
und diesbezüglich – unter Bezugnahme auf die Aggressionsdefiniti-
on19 – eine eher restriktive Haltung eingenommen, was die Zulässig-
keit von Selbstverteidigungshandlungen anbelangt. Danach liege ein
bewaffneter Angriff auch dann vor, wenn er von bewaffneten Ban-
den, Gruppen, Irregulären oder Söldnern durchgeführt werde, soweit
diese von Staaten entsandt würden20. 
Es bedarf also – laut IGH – einer qualifizierten Mitwirkung eines
Staates. Um den Tatbestand des bewaffneten Angriffs zu erfüllen, ist
es jedoch nicht ausreichend, wenn ein Staat Waffen an Aufständische
oder sonstige bewaffnete Gruppen liefert oder ihnen einen Stütz-
punkt einräumt.
Diese Position ist bereits im Jahr 1986 auf massive Kritik gestoßen21.
Nach dem 11. September 2001 wurde diesbezüglich unter dem Ein-
druck der bis dahin unbekannten Intensität terroristischer Gewalthand-
lungen auf breiter Front ein Umdenken gefordert. Ein solches Um-
denken schien um so mehr angezeigt, als daß diese Handlungen nicht
von einem souveränitätsfreien Raum ausgingen, sondern ohne aktive
und passive Unterstützung von Staaten nicht hätten geschehen kön-
nen. Gleichzeitig war auf den ersten Blick unklar, ob die vom Nica-
ragua-Judikat gesetzten Kriterien für die Begründung einer Verant-
wortlichkeit Afghanistans gegeben waren.
In vielen, unter dem unmittelbaren Eindruck dieser Terroranschlä-
ge verfaßten Beiträgen war die Forderung erkennbar, Art. 51 UN-
Charta diesbezüglich neu zu interpretieren und damit eine Antwort
auf die von Terroristen ausgehende Friedensbedrohung zu finden22.
Zu Recht wurde aber vor einer Gefahr der Überreaktion gewarnt23:
Eine Aufwertung terroristischer Gruppierungen zu Völkerrechts-
subjekten ist möglicherweise sogar kontraproduktiv, und die Aus-
führungen im Nicaragua-Urteil müssen – unabhängig von der Tat-
sache, daß IGH-Urteile ohnehin nur für die Streitparteien bindend
sind – kontextbezogen beurteilt werden. Wie sich in der Folge zeig-
te, war im übrigen die Verstrickung zwischen Taliban und Al Qai-
da derart eng, daß getrost von einer von der De-facto-Regierung 
Afghanistans mitgetragenen terroristischen Handlung gesprochen
werden konnte.
Insgesamt erfordert das Phänomen des Terrorismus also weder eine
Neufassung des Art. 51 noch eine Neubewertung seiner Anwendungs-
kriterien. Vielmehr ist der Tatsache Rechnung zu tragen, daß terrori-
stische Bewegungen, um bestehen und operieren zu können, der Un-
terstützung von Staaten bedürfen. An diesem Punkt ist daher anzu-
setzen und gegebenenfalls – unter Berücksichtigung der spezifischen
Gefahr, die von terroristischen Handlungen ausgehen kann – auch ei-
ne Anwendbarkeit des Art. 51 zu prüfen.

4. Unmittelbarkeit der Bedrohung

Von allen Fragen, die rund um das Thema Selbstverteidigung disku-
tiert werden, ist jene, ob es ein präventives Notwehrrecht gibt, die ak-
tuellste und wohl auch die heikelste. Vorab sei diesbezüglich festge-
halten, daß in diesem Bereich die Terminologie uneinheitlich ver-
wendet wird, was letztlich auch die Rechtsunsicherheit weiter ver-
größert. So ist schon im Englischen häufig unklar, was unter ›pre-

emptive war‹ zu verstehen sei; in der Dichotomie Deutsch/Englisch
kommt über die Vielfalt ähnlich lautender und unterschiedlich ver-
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wendeter Begriffe häufig jegliche gemeinsame Kommunikationsba-
sis abhanden24.
Hier soll unter Präemption die Abwehr eines unmittelbar bevorste-
henden Angriffs verstanden werden, während Prävention vorbeu-
gend wirkt, im Keim erstickt, was gegenwärtig noch keine Gefahr
darstellt, aber zu einer solchen zu werden droht25.
Selbst was die Präemption anbelangt, ist sich die Völkerrechtslehre
keineswegs über ihre Zulässigkeit einig26. Üblicherweise wird für
die nähere Beschreibung des Wesens der Präemption auf die soge-
nannte Webster-Formel aus dem Caroline-Fall Bezug genommen.
Als britische Militäreinheiten im Jahr 1837 die ›Caroline‹, die in den
Dienst von Aufständischen in Kanada gestellt worden war, auf der
amerikanischen Seite der Niagara-Fälle kaperten und versenkten, ver-
suchte sich Großbritannien mit dem Hinweis auf das Recht auf Selbst-
verteidigung zu rechtfertigen. Eine solche Rechtfertigung wurde vom
amerikanischen Außenminister zwar prinzipiell anerkannt, aber nur
unter der Bedingung, daß »die Notwendigkeit der Selbstverteidigung
unmittelbar gegeben und unausweichlich sei, wobei keine Möglich-
keit zur Wahl der Mittel und zur Abwägung verbleibe«. Weiter wur-
de verlangt, daß eine Selbstverteidigungshandlung, selbst wenn man
sie prinzipiell als rechtmäßig ansieht, auf jeden Fall auch verhältnis-
mäßig sein müsse27. Diese scheinbar messerscharf formulierte For-
mel war jedoch bereits zur Klärung des Streitfalls, für die sie ge-
schaffen wurde, ungeeignet: Zwischen Großbritannien und den USA
herrschte Uneinigkeit darüber, ob die faktischen Umstände dieser For-
mel gerecht wurden28.
In einer Zeit völlig veränderter Kriegsführung und dafür zur Verfügung
stehender Technik muß das, was als unmittelbare Bedrohung gilt,
neu definiert werden. Interessanterweise wird auch gegenwärtig – zu-
mindest als erster Anhaltspunkt für die Bestimmung der Unmittel-
barkeit – an der Webster-Formel festgehalten29. Diese Formel ist of-
fenkundig genügend unscharf, um unterschiedlichsten Vorstellungen
gerechtzuwerden; sie vermittelt andererseits auf den ersten Blick den
Eindruck, ein Kriterium zu beinhalten, das einen Rückgriff auf den
Selbstverteidigungsgrundsatz nur eingeschränkt zuläßt und das da-
mit das Prinzip des Gewaltverbots bestärken würde.
Obwohl vielfach auch behauptet wird, die Webster-Formel sei mit dem
Recht der Vereinten Nationen nicht mehr vereinbar30, wird diese über-
wiegend doch zur Interpretation des Art. 51 herangezogen31.
Die enge, ›konservative‹ Auslegung des Art. 51 verlangt einen be-
reits vollzogenen Angriff 32. Nimmt ein Staat einen Erstschlag hin,
so befindet er sich in der Folge in der moralisch besseren Position, in
der reaktive Gewalthandlungen, die freilich sowohl notwendig als
auch verhältnismäßig sein müssen, gerechtfertigt sind und keine Völ-
kerrechtsverletzungen mehr darstellen. Dieser Position zufolge wür-
de selbst ein unmittelbar bevorstehender Angriff keinen Rechtferti-
gungsgrund für eine Durchbrechung des Gewaltverbots darstellen.
In einer reinen Wortlautinterpretation würde vieles für eine derart
enge Interpretation des Art. 51 sprechen: Die Wendung »im Falle ei-
nes bewaffneten Angriffs« (if an armed attack occurs) scheint zu
verlangen, daß der Angriff bereits erfolgt ist. Reicht hingegen die
Unmittelbarkeit der Bedrohung, so wird das Urteil über das Vorlie-
gen dieser Voraussetzung stets auch von einer subjektiven Wertung
abhängig gemacht33. Das Recht auf Selbstverteidigung ist als Aus-
nahmerecht, das darüber hinaus auch in zeitlicher Hinsicht nur pro-
visorisch Anerkennung findet, systembedingt ein Anspruch, dessen
Rechtfertigung einer nachprüfenden Kontrolle zu unterziehen ist34.
Soweit die Unmittelbarkeit der Bedrohung ausreicht, von einem fak-
tisch bereits vorliegenden Angriff also abgesehen werden kann, wird
eine nachprüfende Kontrolle erschwert und je mehr Gewicht der po-
tentiellen Gefahr eingeräumt wird, desto ausgeprägter wird das sub-
jektive Element in der Gesamtbeurteilung.
Andererseits sind die Staaten gegenwärtig völlig anderer Gefahren
ausgesetzt als noch im Jahr 1945. Fortentwicklung in der Waffen-

technik bedeutete in erster Linie Beschleunigung und Erhöhung der
Vernichtungskraft. Selbstverteidigung muß deshalb, wenn sie wirk-
sam sein will, zu einem immer früheren Zeitpunkt einsetzen. Bleibt
dagegen das Erfordernis bestehen, wonach ein Land einen Angriff
bereits materiell erfahren haben muß, so wird das Recht auf Selbst-
verteidigung in dieser substantiell veränderten Gefährdungssituation
faktisch eingeschränkt. Dies würde aber dem Wortlaut des Art. 51
UN-Charta ebenfalls nicht gerecht werden, insbesondere in Hinblick
auf den in dieser Norm enthaltenen Verweis auf das »naturgegebene

Recht zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung«35. Anders
als vielfach behauptet, wird damit nicht auf ein parallel zum Satzungs-
recht bestehendes Selbstverteidigungsrecht verwiesen, welches inhalt-
lich möglicherweise sogar einen abweichenden Gehalt aufweisen soll-
te, sondern auf einen der Staatensouveränität immanenten Anspruch,
der sich spiegelbildlich aus der Unabhängigkeit der Staaten als ori-
ginäre, die Völkerrechtsordnung in ihrem horizontalen Zusammen-
wirken konstituierende Völkerrechtssubjekte ergibt36. Wenn das Ge-
waltverbot zwingendes Recht darstellt, dann muß eine ebensolche
Eigenschaft auch dem Selbstverteidigungsanspruch zukommen, da
er den letzten Schutzwall für die Selbstbehauptung der zentralen Be-
standteile der Völkerrechtsordnung darstellt, der selbst beziehungs-
weise gerade dann wirksam werden soll, wenn alle anderen Friedens-
sicherungsmechanismen einer fortgeschrittenen Völkerrechtsordnung
nicht mehr greifen. Solange für die Aktivierung des Mechanismus
der kollektiven Sicherheit noch ein Mindestmaß an Ermessensspiel-
raum gegeben ist, könnte selbst eine erhebliche Verbesserung seiner
Wirksamkeit nicht das Defizit kompensieren, das durch die Preisga-
be des Rechts auf Selbstverteidigung entstehen würde.
Das Recht auf Selbstverteidigung auszuweiten, ist somit eine schwie-
rige Gratwanderung: Nicht nur der exzessive Rückgriff auf dieses In-
stitut, sondern auch die Erhöhung der Anwendungsvoraussetzungen
über das Maß, das 1945 gesetzt worden ist, beschwört das »Über-
wechseln in eine andere Rechtsordnung«37 herauf.
So schwierig es häufig erscheint, den bereits erfolgten Angriff vom
unmittelbar bevorstehenden zu unterscheiden, so erscheint es ebenso
problematisch – das Recht auf Selbstverteidigung gegen unmittelbar
bevorstehende Angriffe anerkannt – die Trennlinie gegenüber der
vorbeugenden Selbstverteidigung, den ›preemptive wars‹ (oder auch
›preventive wars‹) zu ziehen.
Es ist zutreffend, daß die Webster-Formel gerade zu dem Zweck ge-
prägt worden ist, eine solche Trennlinie zu finden und daß diese For-
mel keinesfalls als früher Rechtfertigungsversuch für eine präventi-
ve Selbstverteidigung angesehen werden darf38.
Andererseits eröffnet sie die Möglichkeit, die Gegenwehr zu anti-
zipieren; der Schritt hin zur vorbeugenden Selbstverteidigung ist
dann nur noch ein gradueller. Damit wird deutlich, daß es nahezu
unmöglich ist, klare Trennlinien zwischen den verschiedenen For-
men der Selbstverteidigung zu ziehen. Wie breit man jedoch das
zulässige Spektrum an Reaktionen definiert, beeinflußt nachhaltig
auch wie die Fähigkeit der UN, den Frieden zu sichern, beurteilt
wird.
Trotz aller gegebenen Unsicherheiten und Zweifel bleibt aber unbe-
stritten, daß die Selbstverteidigungsregelung in Art. 51 UN-Charta
einen restriktiven Grundtenor aufweist. Je besser das System der Ver-
einten Nationen seinen ursprünglich gesetzten Zielen gerecht werden
kann, desto weniger notwendig wird es sein, die Möglichkeit zur
Selbstverteidigung in Anspruch zu nehmen39, wenngleich – wie oben
gezeigt – das Recht auf Selbstverteidigung in einer aus Staaten be-
stehenden Völkerrechtsordnung niemals gänzlich aufgegeben werden
kann.
Dennoch müssen Selbstverteidigungshandlungen aber weiterhin nach
rechtlichen Maßstäben beurteilt werden können, zumindest in wel-
chem Ausmaß sie geeignet sind, dem Geist der Charta gerecht zu
werden.
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An den äußeren Rändern des angesprochenen Spektrums dürfte die
Beurteilung einer Maßnahme weitgehend eindeutig ausfallen. Dies
gilt sowohl für die Selbstverteidigungshandlungen, die als Reaktion
auf einen vollendeten bewaffneten Angriff vorgenommen werden als
auch für die vorbeugende Selbstverteidigung im engeren Sinne. Hier
ist unmittelbar die sogenannte Bush-Doktrin zu nennen.
Bekanntlich hat Präsident George W. Bush diese in der Nationalen
Sicherheitsstrategie, die vom Weißen Haus am 17. September 2002
veröffentlicht worden ist, im Detail ausgeführt. Die entscheidenden
Passagen dieses Papiers sind folgende:

»Jahrhundertelang erkannte das Völkerrecht an, daß Staaten nicht
erst einen bewaffneten Angriff erleiden müssen, bevor sie sich
rechtmäßig gegen Streitkräfte verteidigen können, von denen ei-
ne unmittelbare Angriffsgefahr ausgeht. Rechtswissenschaftler
und Völkerrechtler machten die Legitimation der Präemption häu-
fig von der Existenz einer unmittelbaren Bedrohung abhängig, die
sich meistens in Form sichtbarer Mobilisierung von Land-, See-
und Luftstreitkräften manifestierte, die sich auf einen Angriff vor-
bereiten.
Wir müssen das Konzept der unmittelbaren Bedrohung an die Fä-
higkeiten und Ziele der heutigen Gegner anpassen. ...
Die Vereinigten Staaten haben sich seit langem die Option auf prä-
emptive Handlungen offen gehalten, um einer hinreichenden Be-
drohung ihrer nationalen Sicherheit begegnen zu können. Je grö-
ßer die Bedrohung, desto größer das durch Untätigkeit entstehen-
de Risiko – und desto zwingender das Argument für antizipatori-
sche Selbstverteidigung (...). Die Vereinigten Staaten werden ge-
gebenenfalls präemptiv handeln, um solche feindlichen Akte un-
serer Gegner zu vereiteln oder ihnen vorzubeugen.
Die Vereinigten Staaten werden nicht in allen Fällen Gewalt an-
wenden, um aufkeimenden Bedrohungen zuvorzukommen, und
Staaten sollten Präemption auch nicht als Vorwand für Aggres-
sionen benutzen. In einer Zeit aber, in der die Feinde der Zivili-
sation offen und aktiv nach den zerstörerischen Technologien stre-
ben, können die Vereinigten Staaten nicht untätig bleiben, wäh-
rend das Gefahrenpotential wächst.« ...40

Trotz des zum Teil mißverständlichen Sprachgebrauchs und der be-
schönigenden Terminologie kommt hier klar zum Ausdruck, daß sich
die USA das Recht auf präventive Selbstverteidigung vorbehalten
wollen.
Die in diesen Ausführungen enthaltenen Versuche einer Rechtferti-
gung solcher Maßnahmen sind in mehrfacher Hinsicht rechtlich und
sachlich nicht haltbar:

– Der Verweis auf eine in der weiter zurückliegenden Vergangen-
heit gegebenen Staatenpraxis zur Rechtfertigung eines in der Gegen-
wart bestehenden Selbstverteidigungsrechts überzeugt nicht, da mit
dem Inkrafttreten der UN-Charta eine Zäsur gesetzt worden ist41:
Das Gewaltverbot als 1945 positiviertes Ius-cogens-Prinzip kann
durch eine frühere gegenteilige Staatenpraxis nicht beeinflußt wer-
den.

– Laut Nationaler Sicherheitsstrategie soll das Kriterium der ›Un-
mittelbarkeit‹ eine Erweiterung in der Form erfahren, daß modernen
Gefahren Rechnung getragen werden kann. Dies scheint auf den er-
sten Blick ein durchaus diskussionswürdiger Ansatz zu sein42.
Gleichzeitig wird indirekt aber auch auf die Möglichkeit verwiesen
»[to] preempt emerging threats«43. Damit würde nahezu jede Inter-
vention vertretbar, eine nachträgliche Überprüfung der Maßnahme
anhand objektiver Kriterien – ein, wie gezeigt, nach traditioneller
Auffassung wesentliches Element dieses Instituts – praktisch un-
möglich.

– Das Recht auf präventive Selbstverteidigung könnte in dieser
Formulierung als singuläres Ausnahmerecht interpretiert werden,
das offenkundig allein den USA zustehen soll. Es ist aber nicht un-
mittelbar ersichtlich, worauf dieser Anspruch gegründet sein soll,
was im Ergebnis zur Aufgabe einer jeglichen rechtlichen Diskussion

in diesem Bereich und schließlich zu einem reinen Unilateralismus
mit einem Rückfall in die Zeit vor dem Briand-Kellog-Pakt 1928
führen könnte.

– Es könnte allenfalls noch versucht werden, ein ›besseres Recht‹
der USA rechtspolitisch zu begründen, und zwar über die Vorreiter-
rolle, die dieses Land bei der internationalen Verteidigung der De-
mokratie einnimmt44. Von einer allgemein anerkannten Festlegung
von Standards für die Definition dessen, was eine Demokratie aus-
macht, sind wir aber noch weit entfernt. Zudem würde in diesem Zu-
sammenhang wahrscheinlich nicht nur das dabei verfochtene Demo-
kratiekonzept in Frage gestellt, sondern es würden andere gesell-
schaftspolitische Prioritäten ins Spiel gebracht werden, was einem
›Kampf der Kulturen‹ im Sinne Samuel Huntingtons Vorschub lei-
sten könnte.

– Es wird das dynamische Element im Kampf gegen die Drohung
verkannt: Dieser Kampf stellt seinerseits eine Drohung dar und ruft
nach Antizipation. Es entsteht eine Spirale von Drohung, Gegendro-
hung, wechselseitiger Antizipation und möglicher Eskalation. Was
internationale Institutionen an vertrauensbildenden Maßnahmen ge-
leistet haben, wird hier konterkariert. Die nichtkooperative Strategie
führt gemäß Gefangenendilemma zum schlechtesten aller denkbaren
Ergebnisse45.

Die Antwort des High-level Panels

Nicht zuletzt aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen der
jüngeren Vergangenheit und als Antwort auf die Nationale Sicher-
heitsstrategie der USA beschäftigt sich der Bericht der Experten-
kommission auch explizit mit der Frage der Reichweite des Selbst-
verteidigungsrechts gemäß Art. 51 UN-Charta. Auf den ersten Blick
scheint die Kommission diesbezüglich eine restriktive, konservative
Haltung einzunehmen, was in Absatz 192 auch hervorgehoben wird:
»Wir befürworten keine Neufassung oder Neuauslegung des Arti-
kels 51«.
Sieht man sich die betreffende Argumentation aber im Detail an, wird
deutlich, daß das, was als allgemein anerkanntes Völkerrecht ausge-
geben wird, keineswegs derart unumstritten ist, wie von der Kom-
mission behauptet. Die diesbezüglichen Ausführungen (Abs. 188)
lauten folgendermaßen:

»Indessen kann ein bedrohter Staat nach lange etablierten Re-
geln des Völkerrechts militärische Maßnahmen ergreifen, so-
lange der angedrohte Angriff unmittelbar bevorsteht, durch kein
anderes Mittel abzuwenden ist und die Maßnahmen verhält-
nismäßig sind. Ein Problem entsteht dann, wenn die fragliche
Gefahr nicht unmittelbar droht, aber dennoch als real darge-
stellt wird, beispielsweise der in mutmaßlich feindseliger Ab-
sicht erfolgte Erwerb der Fähigkeit zur Herstellung von Nu-
klearwaffen.«

Wie oben gezeigt kann durchaus die Ansicht vertreten werden, daß
die Webster-Formel zur Auslegung des Art. 51 UN-Charta heranzu-
ziehen ist, wenngleich selbst diesbezüglich die Auffassungen aus-
einandergehen. Die Webster-Formel ist aber eindeutig enger formu-
liert als die von der Expertenkommission geprägte Formel, die im eng-
lischsprachigen Originaltext allein verlangt, daß »the threatened attack
is imminent, no other means would deflect it and the action is pro-
portionate«.
Oben wurde auch darauf hingewiesen, daß sich die Zulässigkeit einer
Selbstverteidigungshandlung nicht immer eindeutig bestimmen läßt,
daß es Grauzonen gibt und daß Art. 51 zumindest die Diskussion über
ein breiteres Spektrum an Reaktionsmöglichkeiten zuläßt.
Diese vielfachen Schattierungen nach dem herrschenden Stand der
Diskussion werden hier aber übersehen, beziehungsweise es wird ein
Ergebnis vermittelt, das der Komplexität der Realität nur ungenügend
gerecht wird.
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Die Feststellung, es werde keine »Neufassung oder Neuauslegung
des Artikels 51 befürwortet« ist somit irreführend: Die Ausführun-
gen der Expertenkommission beinhalten eine ganz bestimmte Aus-
legung des Art. 51, die sich zwar innerhalb des Spektrums der zuläs-
sigen Deutungen des Selbstverteidigungsrechts bewegen dürfte, die
aber wohl eher einer extensiveren Deutung dieser Bestimmung zu-
neigt. Dies zeigt sich auch in der in Absatz 189 vorzufindenden De-
finition der präemptiven Selbstverteidigung: darunter wird die un-
mittelbar drohende, aber auch die nahe Gefahr (an imminent or pro-
ximate threat) verstanden. Es ist durchaus vorstellbar, daß Anhän-
ger der amerikanischen Nationalen Sicherheitsstrategie ihre Positi-
on von dieser Auslegung des Art. 51 erfaßt sehen und daß damit
letztlich der vorbeugenden Selbstverteidigung Tür und Tor geöffnet
wird. Es darf nicht vergessen werden, daß auch im Rahmen der Na-
tionalen Sicherheitsstrategie von ›preemptive actions‹ gesprochen
wird.
Ausgeschlossen wird von der Expertenkommission allein die Zuläs-
sigkeit einer präventiven Selbstverteidigung im engeren Sinne, also
Maßnahmen gegen eine nicht unmittelbar drohende oder nahe Ge-
fahr (against a non-imminent or non-proximate threat). Die Erklä-
rung der Zulässigkeit solcher Maßnahmen würde allerdings nicht ei-
ne Neuauslegung oder Neuregelung des Konzepts der Selbstverteidi-
gung bedeuten, sondern eine Aufgabe des Gewaltverbots.
Aufgrund des im Expertenbericht angeführten Beispiels für eine un-
zulässige Selbstverteidigungshandlung (Maßnahmen gegen Terrori-
sten, die Kernwaffen besitzen) könnten allerdings wiederum Zweifel
über das Verständnis einer »nicht unmittelbar drohenden oder nahen
Gefahr« aufkommen.
Diese Unklarheiten, terminologischen Unschärfen und offenkundi-
gen Unzulänglichkeiten werfen aber grundsätzliche Zweifel auf, ob
es sinnvoll ist, derart komplexe Fragestellungen, die nur durch eine
umfassende Untersuchung der rechtlichen Ausgangsvoraussetzun-
gen beantwortet werden können, einer Expertenkommission zu über-
antworten, deren Mitglieder ihre Erfahrungen überwiegend in der
Politik gesammelt haben und die beauftragt waren, primär eine poli-
tische Analyse durchzuführen. Dagegen kann nun eingewendet wer-
den, daß die Ergebnisse ohnehin auf politischer Ebene umgesetzt wer-
den müßten, daß die angesprochenen Fragen überwiegend politischer
Natur seien und daß das Gespür für das politisch Machbare sowie die
Vermittlung der Ergebnisse in politischen Kreisen zentral seien. Für
viele der Fragen, die hier angesprochen werden, sind diese Argu-
mente durchaus stichhaltig, etwa wenn es um die Bekämpfung der
grenzüberschreitenden Organisierten Kriminalität oder die Eindäm-
mung von Seuchen geht.
Für das Gewaltverbot, das über eine geschickte Neuinterpretation ver-
gangener Staatenpraxis und über eine gezielte Vernebelung der Begriff-
lichkeiten in Frage gestellt wird, hätte es einer profunden Aufarbeitung
des rechtlichen Status quo bedurft, und zwar – wenn möglich – ähn-
lich detailliert, wie die Berichte der Völkerrechtskommission.
So sehr nun viele der entwicklungspolitischen Aussagen in diesem
Bericht zu begrüßen sind und hier möglicherweise zu grundlegenden
Weichenstellungen führen werden, so sehr sind die Ausführungen
zum Selbstverteidigungsrecht potentiell kontraproduktiv. Dieser Be-
fund wird noch bestätigt, wenn man sich die Begründung in Absatz
190 ansieht, weshalb die Expertenkommission eine präventive Selbst-
verteidigung im engeren Sinne ablehnt:

»... Wenn gute, durch handfeste Beweise erhärtete Argumente
für militärische Präventivmaßnahmen vorliegen, so sollten diese
dem Sicherheitsrat unterbreitet werden, der die Maßnahmen so-
dann nach seinem Gutdünken genehmigen kann. Tut er dies nicht,
besteht per definitionem Zeit genug, um andere Strategien zu ver-
folgen, darunter Überzeugungsarbeit, Verhandlungen, Abschrek-
kung und Eindämmungspolitik, und danach die militärische Op-
tion erneut zu prüfen.«

Die Expertenkommission geht hier offenkundig von einem einwand-
frei funktionierenden System kollektiver Sicherheit aus, wobei der
Sicherheitsrat Zwangsmaßnahmen allein nach Maßgabe objektiver
Kriterien beschließt. Ist die Gefahrenlage besonders ausgeprägt, wird
er solche Maßnahmen beschließen, andernfalls muß auf andere In-
strumente zur Auseinandersetzung mit dieser Gefahr zurückgegrif-
fen werden. Hält man sich die bisherige Praxis des Sicherheitsrats in
dieser Frage vor Augen, so war diese freilich sehr stark von subjekti-
ven Interessen und von opportunistischen politischen Erwägungen ge-
leitet. Das beschriebene Modell entspricht einer Idealvorstellung, wie
sie vielleicht 1945 bestanden haben mag, die aber seitdem als illuso-
risch gilt.
Die Expertenkommission könnte aber bereits die neue Struktur des
Sicherheitsrats im Auge gehabt haben, so wie sie im Expertenbericht
vorgeschlagen wird. Die neue Struktur der Vereinten Nationen wäre
damit als einheitliches Ganzes zu sehen, das nur integral umgesetzt
werden kann. Diese Überlegung erfordert auch eine kurze Analyse des
Vorschlags für eine Neugestaltung von Struktur und Funktionsweise
des Sicherheitsrats.

Die neue Struktur des Sicherheitsrats

Von den vorgeschlagenen institutionellen Reformen sind jene in be-
zug auf den Sicherheitsrat sicherlich die bedeutendsten. Es sind die-
se Vorschläge, die auch in der breiteren Öffentlichkeit auf die größte
Aufmerksamkeit gestoßen sind, wobei dies auch mit der Frage nach
neuen Sitzen im Sicherheitsrat zusammenhängt, einer Diskussion, die
bislang maßgeblich von nationalem Prestigedenken geprägt war.
Auf die Vorschläge zur Erweiterung im einzelnen soll an dieser Stel-
le nicht eingegangen werden. Bedeutsam im Zusammenhang mit der
Frage der kollektiven Sicherheit ist jedoch, daß keines der beiden vor-
geschlagenen Modelle ein Vetorecht für die neuen Sitze befürwortet.
(Auch die Vorschläge von Kofi Annan sehen dies nicht vor.) Doch es
werden Anregungen gegeben, wie das Vetorecht der Ständigen Mit-
glieder eingeschränkt werden könnte.
In der Vergangenheit hat sich das Vetorecht in der Regel als hinder-
lich für die effektive Gewährleistung der kollektiven Sicherheit er-
wiesen. Es ist dem Expertenbericht zugute zu halten, daß er – im Ge-
gensatz zu früheren Reformvorschlägen – keinen unrealistischen Vor-
schlag enthält, dieses Vetorecht aufzuheben, da dies wohl das ge-
samte Reformvorhaben im Keim erstickt hätte. Statt dessen wird ver-
sucht, die politische Verantwortung der Ständigen Mitglieder für ihre
Entscheidungen gegenüber der Staatengemeinschaft deutlicher her-
vorzuheben. So werden zum einen die Ständigen Mitglieder ersucht,
sich einzeln dazu zu verpflichten, in Fällen von Völkermord und mas-
siven Menschenrechtsverletzungen auf das Vetorecht zu verzichten
(Abs. 256). Zum anderen wird die Einführung eines Systems von ›Vor-
abstimmungen‹ vorgeschlagen, nach welchem Mitglieder des Sicher-
heitsrats verlangen können, daß die jeweilige Haltung zu einer vor-
geschlagenen Maßnahme öffentlich erläutert wird. Diese erste Ab-
stimmung wäre nicht verbindlich und keine der Nein-Stimmen – un-
abhängig davon, von wem sie abgegeben wird – hätte die Wirkung
eines Vetos. Die zweite Abstimmung würde nach den bisherigen Re-
geln vorgenommen und wäre dann auch die einzig verbindliche. Ins-
gesamt würde damit die Transparenz des Entscheidungsmechanis-
mus – und auch die Verantwortung gegenüber der Weltöffentlichkeit
für die jeweils getroffene Entscheidung – wesentlich erhöht. Beglei-
tet werden sollte diese Maßnahme von weiteren Initiativen zur Er-
höhung der Transparenz.
Letztlich sollten all diese Maßnahmen dazu führen, daß rasche Ab-
hilfe in Notstandssituationen gefunden werden kann. Die diesbezüg-
lichen Befugnisse des Sicherheitsrats sind gewiß weiter reichend als
das Recht auf Selbstverteidigung: Die Friedensbedrohung gemäß



Art. 39 UN-Charta ist mit Sicherheit das weitere Konzept als der
›bewaffnete Angriff‹ gemäß Art. 51. Wie weit diese Befugnisse ge-
nau reichen, ist aber nicht eindeutig geklärt. Dem Interventionsver-
bot gemäß Art. 2 Abs. 7 UN-Charta steht Art. 24 gegenüber, nach
welchem dem Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zukommt.
Eine Überschreitung seiner Befugnisse (Ultra-vires-Handeln) ist
dem Sicherheitsrat ohnehin schwer nachzuweisen und auch schwer
zu ahnden46.
In dieser schwierigen Situation, in der einerseits der Sicherheitsrat
häufiger aktiv werden muß, um humanitäre Katastrophen zu vermei-
den, wie sie sich gerade in den letzten Jahren gehäuft haben, anderer-
seits aber auch das Entstehen einer ›Weltregierung‹ verhindert wer-
den soll, die sich willkürlich über die souveränen Rechte ihrer Mit-
glieder hinwegsetzen kann, versucht die Expertenkommission dem
Sicherheitsrat Kriterien vorzugeben, anhand derer das Interventions-
erfordernis geprüft werden soll: 

»a) Ernst der Bedrohung

Ist der Schaden, der der staatlichen oder menschlichen Sicherheit
droht, so geartet und hinlänglich offenkundig und schwer, daß
der Einsatz militärischer Gewalt prima facie gerechtfertigt er-
scheint? Liegen bei innerstaatlichen Bedrohungen tatsächliche
oder unmittelbar zu befürchtende Fälle von Völkermord oder an-
deren Massentötungen, ethnischer Säuberung oder schweren
Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht vor?

b) Redlichkeit der Motive

Ist offenkundig, daß das Hauptziel der militärischen Aktion dar-
in besteht, einer drohenden Gefahr Einhalt zu gebieten beziehungs-
weise sie abzuwenden, unabhängig davon, welche sonstigen Ziel-
setzungen oder Motive im Spiel sind?

c) Anwendung als letztes Mittel

Wurde jede nicht-militärische Option zur Abwendung der Bedro-
hung in Erwägung gezogen und liegen hinreichende Gründe zu der
Annahme vor, daß andere Maßnahmen keine Aussicht auf Erfolg
haben?

d) Verhältnismäßigkeit der Mittel

Entsprechen Umfang, Dauer und Intensität der vorgesehenen mi-
litärischen Aktion dem notwendigen Mindestmaß, um die Bedro-
hung abzuwenden?

e) Angemessenheit der Folgen

Besteht hinreichende Aussicht, daß die Bedrohung durch mi-
litärische Maßnahmen erfolgreich abgewendet werden kann
und daß die Folgen dieser Maßnahmen aller Voraussicht nach
nicht schlimmer sein werden als die Folgen des Nichthan-
delns?47«

Jedes dieser Kriterien wird allgemein auf ungeteilte Zustimmung
stoßen, und als Ganzes stellen diese wohl die Essenz dessen dar,
was im Rahmen der Diskussion über die Zulässigkeit von Maßnah-
men humanitärer Intervention auf breitestes Einvernehmen ge-
stoßen ist.
Andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, daß jedes der Kriteri-
en vielfältig gedeutet werden kann48.
Begrüßenswert ist, daß die Einführung dieser Kriterien zu Rechtfer-
tigung und Diskussion zwingt. Sie nimmt dem Sicherheitsrat aber nicht
die Entscheidung ab, mehr noch, die genannten Kriterien stellen nicht
einmal eine eindeutige Entscheidungshilfe dar. Wenn also insgesamt
das Ergebnis zu mehr und umfassenderen Interventionen führt, so ist
dieser zuletzt genannte Umstand mitzuberücksichtigen: Die Diskus-
sion muß hinreichend breit und tief geführt werden, um möglicher Will-
kür vorzubeugen.

Gesamtbetrachtung

Die Expertenkommission hat in relativ kurzer Zeit Beachtliches ge-
leistet. Es wurde ein umfassender Reformansatz entwickelt, der gera-
de über die geschickte Verknüpfung von Lösungsansätzen an neural-
gischen Punkten der Diskussion zur Reform der Vereinten Nationen
ein kompaktes Ganzes entstehen läßt, das insgesamt eine große Über-
zeugungskraft ausstrahlt. Ohne Zweifel wird dieses Dokument in der
weiteren Auseinandersetzung um eine Reform der Vereinten Natio-
nen eine bedeutende Rolle spielen. Was aber im besonderen das Ge-
waltverbot und die wichtigste Ausnahme dazu, das Recht auf Selbst-
verteidigung anbelangt, hätte man mehr erwarten können. Zudem ist
es bedauerlich, daß auch der UN-Generalsekretär in seinem auf den
Kommissionsergebnissen aufbauenden Bericht vom 21. März 2005
diesbezüglich keine Differenzierungen vorgenommen hat. Die grund-
sätzliche Stoßrichtung des Expertenberichts (und damit auch des Be-
richts des Generalsekretärs) ist sicherlich darauf ausgerichtet, einer-
seits dem Sicherheitsrat den Weg für häufigere Interventionen zu er-
öffnen, andererseits das Recht auf Selbstverteidigung extensiv zu in-
terpretieren. Es ist fraglich, ob für diese Reformvorschläge ein entspre-
chender politischer Konsens gefunden werden kann, was zusätzlich
dadurch erschwert wird, daß eine äußerst komplexe rechtliche Dis-
kussion vereinfacht wiedergegeben wird. Die Frage der Reichweite
des Gewaltverbots beziehungsweise des Selbstverteidigungsrechts hat
sich nach dem Ende des Ost-West-Konflikts zu einer zentralen Fra-
gestellung entwickelt und wird angesichts der aktuellen Entwicklun-
gen in Irak, Iran oder Nordkorea immer wichtiger. Das Gewaltverbot
ist eine wesentliche Voraussetzung für eine aus gleichberechtigten Staa-
ten bestehende Völkerrechtsgemeinschaft. Jede Relativierung dieses
Prinzips bedroht in erster Linie die schwächsten Mitglieder dieser
Gemeinschaft49. Die Faszination des Völkerrechts liegt gerade darin,
daß es auf einem enormen Erfahrungsschatz und einem weltweiten
intellektuellen Input wie kaum eine andere Rechtsmaterie aufbaut. Es
wäre leichtfertig, gerade in einer derart heiklen Frage wie dem Ge-
waltverbot darauf zu verzichten und sich durch Beiträge wie der Na-
tionalen Sicherheitsstrategie zu überhasteten Lösungen treiben zu
lassen.
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»Die UN müssen demokratischer werden« 

Interview mit Boutros Boutros-Ghali, dem ehemaligen Generalsekretär
der Vereinten Nationen, zu den Beziehungen zwischen den USA und
den UN, die Mitwirkung der Zivilgesellschaft, zur Zukunft der UN
und der Frage eines Ständigen Sitzes für Deutschland.

Frage: Herr Boutros-Ghali, die militärische Intervention in Irak
2003 war nicht so erfolgreich, wie die amerikanische Regierung ge-
hofft hatte. Ist sie sich nun eher der Notwendigkeit bewußt, die UN
bei der Lösung derartiger Konflikte einzubeziehen? Hat dies in Ihren
Augen zu einer Annäherung zwischen den USA und den Vereinten
Nationen geführt?

Boutros Boutros-Ghali: Die Beziehungen zwischen den Vereinig-
ten Staaten und den Vereinten Nationen stecken in einer tiefen Krise,
die mit dem Ende des Kalten Krieges ihren Anfang nahm. Mein Feh-
ler als Generalsekretär war, daß ich diese Krise nicht richtig einge-
schätzt habe. Ich hatte die Illusion, daß die UN in der Lage sein wür-
den, in der Zeit nach dem Kalten Krieg eine Führungsrolle zu über-
nehmen. 
Ich hatte die Illusion, daß die Mitgliedstaaten bereit wären, eine Art
Fahrplan für den Frieden aufzustellen. Aber das war ein Fehler, da

die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Kalten Krieges in Wirk-
lichkeit einen unilateralen Ansatz zur Lösung globaler Probleme be-
vorzugten und die UN als ein, sagen wir, zweitrangiges Instrument
zur Sicherung von Frieden und Entwicklung betrachteten.

Wer ist Ihrer Meinung nach schuld an dieser Krise. Muß man die
USA dafür verantwortlich machen oder sehen Sie auch auf seiten der
UN als Organisation eine gewisse Verantwortung?

Sicherlich muß die Verantwortung von beiden Seiten übernommen
werden. Man muß anerkennen, daß die Vereinigten Staaten – zu
Recht – sich als Sieger des Kalten Krieges sehen, und daß sie als ein-
zige Supermacht übriggeblieben sind. Die UN brauchten auch eine
Veränderung. Die UN wurden 1945 geschaffen, und es gab keine An-
passung im System seit 1945. Also müssen wir objektiv bleiben, die
Verantwortung muß von beiden Seiten übernommen werden.

Nach dem Ende Ihrer Amtszeit sagten Sie, ein starker und unabhän-
giger Generalsekretär sei der Schlüssel für die Zukunft der UN. In-
wiefern kann ein Generalsekretär unabhängig sein? 

Ich glaube, ein Generalsekretär kann in zweierlei Hinsicht unabhän-
gig sein. Erstens, wenn er in gewisser Weise einen eigenen Haushalt
hat. Das heißt, wenn die Einnahmen nicht nur aus den Beiträgen der


